
GEDENKDIENST

GEDENKDIENST
Verein für historisch-politische Bildungsarbeit und Internationalen Dialog No 1/10

Österreichische Post AG Sponsoring.Post 08Z037677 S

R
ab

en
st

ei
g 

3/
18

, A
-1

01
0 

W
ie

n 
 f

on
 +

43
 1

 5
81

 0
4 

90
  

fa
x 

+
43

 1
 5

81
 0

4 
90

 9
0 

 o
ffi

ce
@

ge
de

nk
di

en
st

.a
t 

 D
V

R
 0

00
35

06
E

U
R

 0
,7

5

 

Von den Grenzen des Mutes 1

Offener Brief 
WissenschaftlerInnen fordern 
Rehabilitation der Februarkämpfer 3

„Man sollte alles tun, was man  
machen könne, um möglichst viele  
harte Urteile herbeizuführen“ 
Standgerichte und Februarjustiz 4

Szenen eines Justizmordes 
Fragmente zur Hinrichtung  
Karl Münichreiters 5

„Der Einzelne ist nichts, die  
Gemeinschaft alles“ Napolas –  
Eliteschulen des Dritten Reichs 6

Gedenkstättenarbeit:  
Hobby, Berufung oder Beruf? 7

Studienfahrten.at  8

Inhalt

Retouren an: Postfach 555, 1008 Wien

Mafioso umbringt wird der durch seinen 
Tod nicht zum Märtyrer sondern bleibt 
– ein Mafioso“. In seiner Replik wieder-
holte Khol zwar seine Bereitschaft, über 
die Rehabilitierung der Februarkämpfer 
zu sprechen, allerdings nur mit Perso-
nen, die nicht von „Austrofaschismus“ 
sprächen und damit eine klare politi-
sche Agenda zum Ausdruck brächten. 
Von anderer Seite wurde auch bereits 
die Frage aufgeworfen, ob nicht etwa 
Kommunisten pauschal von einer etwa-
igen weitergehenden Rehabilitierung der 
Opfer des Regimes Dollfuß/Schuschnigg 
auszunehmen seien, ein Argument, mit 
dem der gesamte linke Widerstand dif-
famierbar wäre. Schließlich radikalisier-
te sich angesichts der Erfahrungen des 
Bürgerkrieges auch der im Untergrund 
weiterhin tätige Teil der Sozialdemokra-
tie erheblich und nannte sich die illegale 
Bewegung nicht zufällig „Revolutionäre 
Sozialisten“ (RS): Nachdem der Sozia-
lismus auf demokratischem Weg nicht 
zu erreichen war bestand das Ziel der  
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Auf die Frage, ob denn an eine  
Rehabilitierung der hingerichteten  
Februarkämpfer gedacht sei, erwiderte 
Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender 
Werner Faymann in einem Interview vor 
einem Jahr: „Ich bin mit Historikern in  
regelmäßigen Gesprächen auch über 
diese Fragen. Aber momentan ist kei-
ne eigene Initiative dazu geplant.“ Mit  
welchen HistorikerInnen Faymann dies-
bezüglich im Kontakt war blieb sein  
Geheimnis, von ihnen dürfte es jeden-
falls niemand gewesen sein: Anlässlich 
eines Rehabilitierungsantrages der  
Grünen, der dem Justizausschuss des 
Nationalrates im Februar 2010 vorlag 
wandten sich in einem offenen Brief  
97 WissenschafterInnen – HistorikerIn-
nen, PolitologInnen und JuristInnen – an 
die Abgeordneten des Parlaments, die Mit-
glieder der Bundesregierung und an Bun-
despräsident Heinz Fischer und forder-
ten neben einer Rehabilitierung auch die 
öffentliche Würdigung der Februarkämp-
fer von 1934 (Inhalt und UnterzeichnerIn-
nen des offenen Briefes im Blattinneren  
dieser Ausgabe). 

Von den Grenzen  
des Mutes
Anmerkungen zur laufenden Debatte um die Rehabilitierung 
der im Februar 1934 hingerichteten Schutzbündler deren 
Todesurteile nach wie vor aufrecht sind.

Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Leserin! Lieber Leser!
In einem Offenen Brief an Parlament und 

Bundesregierung  forderten Februar dieses 
Jahres 97 WissenschaftlerInnen die Unter-
stützung eines Antrages der Grünen um Re-
habilitation der Februarkämpfer und somit 
Aufhebung von politischen Urteilen eines 
faschistischen Systems gegen seine Geg-
nerInnen. Diese Ausgabe beleuchtet einige 
Aspekte der Diskussion um diesen Prozess 
und zeigt Hindernisse wie Argumente auf. 

Der Leitartikel widmet sich einer Über-
sicht über die aktuelle politische Diskussi-
on und stellt die Frage, warum trotz Einig-
keit unter HistorikerInnen um die Beurtei-
lung der Zeit zwischen 1933 und 1938, in 
einem kollektiven Geschichtsbild und im 
offiziellen politischen Umgang ein ganz an-
deres Bild vorherrschend zu sein scheint. 

Der angesprochene Offene Brief ver-
vollständigt das Bild der derzeitigen Initia-
tive im Parlament. Einen historischen Blick 
auf die Standgerichte und die Verurteilung 
von Februarkämpfern, sowie die juristi-
schen Grundlagen dafür wirft Florian Wen-
ninger auf Seite 4. Fragmenthaft fügen sich 
dazu historische und aktuelle Quellen zur 
ersten Hinrichtung eines Schutzbündlers, 
des Schuhmachers Karl Münichreiter. 

Sebastian Pumberger blickt auf das na-
tionalsozialistische Erziehungssystem für 
eine neue Führungselite, die schlussendlich 
nur noch den Untergang des Deutschen 
Reiches miterleben sollte. Seinen For-
schungsschwerpunkt – Napolas in Öster-
reich –  stellt er in einer Zusammenfassung 
seines Vortrages in der Geh-Denken Reihe 
im Depot vor. Die Arbeit an einer Gedenk-
stätte, zwischen Idealismus und Professi-
on, behandelt Magdalena Neumüller in An-
lehnung an die Erstellung eines Guide-
Pools für die Gedenkstätte Mauthausen.

Christoph Fischer 
Redakteur GEDENKDIENST

Editorial

War das Motiv hinter dem Kanzlerdik-
tum weniger die Meinung der historischen 
Zunft als die Furcht vor der Reaktion des 
Koalitionspartners ÖVP gewesen? Wer 
auf heftigen bürgerlichen Widerstand 
gefasst gewesen war, wurde durch die 
ersten Reaktionen der Volkspartei aber 
angenehm überrascht. Allen voran Par-
lamentspräsident Fritz Neugebauer und 
Seniorenchef Andreas Khol zeigten sich 
dem Ansinnen gegenüber durchaus auf-
geschlossen. Andreas Khol verknüpfte 
seine Gesprächsbereitschaft in weiterer 
Folge jedoch mehrfach mit klaren Grenz-
ziehungen. Bei einer öffentlichen Debat-
te im Wien-Museum am 11. Februar 2010 
zog Khol sämtliche Register konservati-
ver Traditionspflege, verteidigte Engel-
bert Dollfuß einmal mehr als „Märtyrer“ 
und wurde beinahe ungehalten, als der 
ebenfalls am Podium vertretene SJ- 
Vorsitzende Wolfgang Moitzi ausführlich 
die Verwendung des Begriffes „Austro-
faschismus“ verteidigte und die Auffas-
sung vertrat, Dollfuß habe mitnichten 
gegen den Nationalsozialismus kämpfen 
wollen: „Wenn ein Mafioso einen anderen 

Standgerichtsverhandlung in Wien, Februar 1934
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geschlagenen Arbeiterbewegung tat-
sächlich in einer Revolution. Genau ge-
sehen befanden sich die streng mos-
kauhörigen KommunistInnen spätestens 
nach dem VII. Weltkongress der Komin-
tern 1935 mit der dort allgemein verbind-
lich festgelegten Volksfront-Strategie auf 
dem rechten Flügel des illegalen Spek-
trums: Für die kommunistischen Bemü-
hungen, zu einer Verständigung mit dem 
Regime unter Schuschnigg zu kommen, 
hatten die Führer der RS nur Hohn und 
Verachtung übrig.

Und so zeigt sich: ganz umsonst 
hat sich die SPÖ nicht gefürchtet, hier 
schlummert tatsächlich noch gehöriges 
Konfliktpotential. Außer Khol und Neu-
gebauer hat sich die Volkspartei bisher 
nicht geäußert, man darf also durchaus 
annehmen, dass diese beiden innerpar-
teilich eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Aber selbst  wenn sie mit ihrer neuen, 
moderaten Position intern damit auf we-
nig Gegenwehr stoßen: Tatsächliche 
Neubewertungen einer historischen Epo-
che sehen anders aus. Hier wird der Ver-
such unternommen der Gegenseite von 
einst ihren offenkundigen Opferstatus 
zuzugestehen – ohne deshalb auch ein-
zuräumen, dass die eigene Ahnengalerie 
als Täter fungiert hatte. 

Entweder nämlich war alles mit dem 
Regime 1933 - 1938 in Ordnung, so auch 
die Niederschlagung des Schutzbund-
aufstandes. Oder die Februarkämpfer 
wurden, wie das nun auch Khol und 
Neugebauer anzuerkennen bereit sind, 
zu Unrecht verurteilt. Wenn den Rebellen 
also Unrecht geschah, dann waren kon-
sequent weitergedacht ihre Taten nicht 
verurteilenswert – und der Aufstand ge-
gen den Staatsstreich des amtierenden 
Bundeskanzlers Dollfuß rechtens. Im 
Umkehrschluss ist aber Dollfuß schwer-
lich weiterhin als verdienter Kanzler zu 
preisen, schließlich würde dann auch die 
Volkspartei indirekt anerkennen, dass 
sich der Mann für die schlimmstmögli-
che Form des Amtsmissbrauches ver-
antwortlich zeichnete: Konspiration mit 
ausländischen Kräften gegen die in 
Geltung befindliche Verfassungsord-
nung unter bewusster Einkalkulation 
des Bürgerkrieges. Das zuzugestehen 
hieße keineswegs neuen Erkenntnis-

sen Rechnung zu tragen, im Gegenteil 
herrscht in der historischen Forschung 
der letzten dreißig Jahren weitgehend 
Einigkeit über Hintergründe und Absich-
ten des Staatsstreiches unter Dollfuß. In 
den wesentlichen Punkten bestätigen die 
HistorikerInnen die sozialdemokratische 
Interpretation der Zwischenkriegszeit, 
übrigens unter anderem im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Kommission, die 
in den 1970ern in großkoalitionärer Ma-
nier von HistorikerInnen aus beiden gro-
ßen politischen Lagern beschickt wur-
de. Die ÖVP hat sich seither nur einfach 
geweigert den wissenschaftlich abgesi-
cherten „state of the art“ zur Kenntnis 
zu nehmen. Und genau hier versuchen 
Khol und Neugebauer nun anzusetzen: 
Auch ihnen ist bewusst, dass das bür-
gerliche Lager auf kurz oder lang nicht 
an dreißig Jahren Forschungsarbeit vor-
bei kommen wird. Gleichzeitig sind sie 
bestrebt, die Folgewirkungen der histo-
riografischen Frontbegradigung für die 
eigene Traditionspflege so gering als 
möglich halten. Von besonderer Bedeu-
tung scheint die Beibehaltung lieb ge-
wonnener Freund-Feind-Schemata zu 
sein: Anders ist schwerlich erklärbar, 
weshalb Khol mit Zähnen und Klauen 
versucht die vermeintliche Ehre Dollfuß’ 
zu retten und damit ausgerechnet den 
Drahtzieher für Taten exkulpieren möch-
te, deren Unrechtscharakter er prinzipiell 
einräumt. Und nur so passt ins Bild, dass 
zwar einerseits eingestanden wird, die 
Februarkämpfer seien Opfer eines Un-
rechtsregimes geworden, andererseits 
aber die prominentesten unter ihnen wei-
terhin hart attackiert werden, so etwa der 
oberösterreichische Schutzbundführer 
Richard Bernaschek, der als Antidemo-
krat diffamiert und in geistige Nähe zu 
Nationalsozialismus und Bolschewis-
mus gerückt wird. Ein keineswegs un-
bedeutender Nebenschauplatz ist auch 
die Frage der richtigen Etikettierung des 
Regimes. Als Hauptargument für seine 
Zurückweisung des Begriffs „Austrofa-
schismus“ hat Andreas Khol mehrfach 
ins Treffen geführt, dies stelle das Re-
gime Dollfuß/Schuschnigg in eine Rei-
he mit Hitler und Mussolini – wodurch 
die Taten der beiden letzteren grob ver-
harmlost würden. Eine charmante Volte. 
Tatsächlich – und das lässt sich durch 
zeitgenössische Quellen mehrfach be-

legen – hatte die Volkspartei unmittel-
bar nach 1945 gegen die Klassifikation 
der Diktatur 1933-1938 gar nichts einzu-
wenden gehabt. Warum sollte sie auch? 
Praktisch ihre gesamte Spitze bestand 
aus Funktionären des Regimes Dollfuß/
Schuschnigg. Bis Bruno Kreisky 1970 
Kanzler wurde, hatten ausschließlich 
vormalige – tja, was nun? – dieses Amt 
bekleidet. Erst, als den Konservativen 
1945ff. nach und nach bewusst wurde, 
welches diskreditierende Potential nach 
der Erfahrung des Nationalsozialismus 
mit der Bezeichnung „Faschismus“ weit-
hin verbunden war, versuchte man sich 
retrospektiv systematisch davon ab-
zusetzen und sprach stattdessen vom 
„Ständestaat“. Und hier will man auch 
weiterhin nicht nachgeben. Auf mora-
lischer Ebene könnte man das als Zei-
chen interpretieren, dass auch die fort-
schrittlicheren Teile der Volkspartei nicht 
bereit sind, den verbrecherischen Cha-
rakter des Regimes 1933-1938 generell 
zu akzeptieren. Politisch geht es aber 
auch einfach um mehr als um Dollfuß: 
Hier soll die Gründergeneration der ÖVP 
vor Kritik bewahrt werden, man fürchtet 
um den guten Ruf von Leopold Figl bis 
Julius Raab, von Alfons Gorbach bis  
Josef Klaus. 

Geht das: die Schutzbündler zu reha-
bilitieren und dabei Dollfuß mit seinem 
Regime in Ehren zu halten? Langfristig 
kaum. Die Rehabilitierung wäre der An-
fang vom Ende der geschichtspolitischen 
Schizophrenie der letzten sechzig Jah-
re und würde dazu beitragen, nicht nur 
auf wissenschaftlicher, sondern endlich 
auch auf gesellschaftlicher Ebene zu ei-
ner halbwegs konsensualen Bewertung 
der Zwischenkriegszeit zu gelangen. 

Die Unschuld der Opfer fest zu halten 
bedingt den Abschied von jener Erzäh-
lung, auf die sich die Eliten der beiden 
Großparteien nach 1945 geeinigt haben: 
Es gab keine „geteilte Schuld“ am Ende 
der Demokratie, es waren nicht die bei-
den Extreme, die Republik und Rechts-
staat schließlich den Garaus gemacht 
haben. Tatsächlich war die Republik erst 
auf Druck der Linken überhaupt ausgeru-
fen worden und waren Sozialdemokratie 
und Kommunisten die einzigen Parteien, 
die bis zum bitteren Ende für ihren Er-
halt gekämpft hatten. Die Anerkennung 
des Umstandes, dass es sich anno da-

zumal um Justizmord handelte bedingt 
auch eine klare Absage an die zentra-
le Legitimationserzählung der Konser-
vativen, wonach der Austrofaschismus 
zwar nicht rechtens, aber doch immerhin 
ein gut gemeintes „Abwehrprojekt“ ge-
gen den Nationalsozialismus gewesen 
sei. Als die Beseitigung der Demokra-
tie längst beschlossene Sache war ging 
die Regierung ungeachtet des anhalten-
den NS-Terrors vor allem gegen die Lin-
ke vor; Dollfuß ließ ungeachtet der NS-
Terrorwelle von seinen Parlamentären 
mit den Braunen bis in den Herbst 1933 
hinein noch über eine Regierungsbeteili-
gung verhandeln; Für die christlich-sozi-
alen Eliten waren die Nazis irrende aber 
letztlich paktfähige Seelenverwandte, 
die Sozialdemokratie dagegen der Feind 
der zivilisierten Menschheit; Ab 1936 lie-
ferte das angebliche „Abwehrprojekt“ 
Austrofaschismus das Land schließlich 
ohne Gegenwehr schrittweise den Na-
zis aus, ja, es besorgte in der Verfol-
gung der Linken sogar deren Geschäft. 
Den Mut, den eine solche umfassende 
Neubewertung erfordert muss vor allem 
die ÖVP aufbringen. Ihn zu fordern darf 
dagegen nicht Sache der Wissenschaft 
bleiben. Die verhandelten Fragen sind 
nicht traditionspflegerische, sie berüh-
ren grundsätzliche politische Fragen 
der Gegenwart: Wie weit darf und soll 
Demokratie gehen? Wie weit dürfen per-
sönliche Rechte und Freiheiten zum ver-
meintlichen oder tatsächlichen Wohl des 
Staatsganzen eingeschränkt werden? 
Und: ab wann ist Widerstand legitim? 
Dass die Faymann-Clique in der SPÖ 
sich tunlichst bemüht, in der laufenden 
öffentlichen Debatte nicht vor zu kom-
men überrascht nicht: Warum sollte man 
ausgerechnet hier von der allgemeinen 
Selbstaufgabe Abstand nehmen, die der 
Harmonie mit dem Koalitionspartner alle 
Sachanliegen unterordnet?

Florian Wenninger  

Obmann Verein Gedenkdienst, 
leistete Gedenkdienst 1998/99 an der Gedenkstätte 

Yad Vashem in Jerusalem. Studium der 
Politikwissenschaft, Mitarbeiter am Institut für 

Zeitgeschichte der Universität Wien.
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GEDENKDIENST

Vielerorts unhinterfragt sichtbar ist die Verehrung Engelbert Dollfuß´ als Märtyrer, hier etwas exotisch in der deutschen Dormitio-Kirche in Jerusalem.

An die Mitglieder des Österreichischen Nationalrates, des Bundesrates, 
des Europäischen Parlaments, der Österreichischen Bundesregierung 
und den österreichischen Bundespräsidenten

Wien, am 3. Februar 2010 

Ersuchen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit geraumer Zeit existiert auf wissenschaftlicher Ebene ein Konsens, welcher die wesentlichen Entwicklungen der Ersten Republik und den Weg in die Diktatur der 
Jahre 1933-1938 betrifft. Sowohl die öffentliche Debatte 2004 als auch die Diskussion rund um den 75. Jahrestag der Februarkämpfe und des Juliputsches 1934 im  
heurigen Jahr, haben indes einmal mehr gezeigt, wie weit wissenschaftliche Erkenntnis und öffentliches historisches Bewusstsein in dieser Frage auseinander klaffen.

Es geht uns nicht darum, aus sicherer zeitlicher Distanz zur eigenen moralischen Erbauung den Stab über anderen zu brechen. Aber wir sehen die Aufgabe einer  
kritischen, den Werten von Demokratie und Emanzipation verpflichteten Wissenschaft nicht zuletzt darin, historische Fehlentwicklungen klar als solche zu benennen. Je 
umfassender autoritäre Strömungen historisch verstanden werden, desto eher entwickeln Menschen und Gesellschaften eine Sensibilität für ähnliche Tendenzen in der 
Gegenwart. Die Vergangenheit kann in dieser Hinsicht Mahnung sein, sie kann aber auch Orientierung geben. So würde heute niemand ernstlich die positiven Folgen der 
intensiven öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Frage stellen. Im Gegenteil: auf politischer Ebene existiert über Parteigrenzen hinweg die Be-
reitschaft, eine kritische Befassung mit dem Nationalsozialismus zu fördern indem die schulische Bildung dazu intensiviert wird, aber auch, indem öffentliche Gedenk- und 
Erinnerungspraxen forciert werden. 

Hingegen gibt es ungeachtet der Faktenlage immer noch kein Einverständnis über die Bewertung des Regimes Dollfuß/Schuschnigg. Als Folge dessen bleibt die  
Bedeutung der Jahre 1933-1938 für die weitere Entwicklung Österreichs seltsam ungeklärt. 

Dabei ließen sich anhand der Entwicklungen in den 1920ern und 1930ern beispielhaft die Erfolgsbedingungen antidemokratischer Bestrebungen studieren. Die  
Beschäftigung mit dem Dollfuß/Schuschnigg-Regime könnte Anlass bieten zur Erörterung der längst überfälligen Frage nach möglichen geistigen, sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Kontinuitäten in der Zweiten Republik. Gleichzeitig könnte die Auseinandersetzung mit dem demokratischen Widerstand gegen das Regime helfen, 
das demokratische Bewusstsein in der österreichischen Gesellschaft zu stärken. Zu lernen wäre nicht nur aus den Fehlern der Sieger des Februar 1934, sondern auch 
aus der Geschichte der Besiegten. 

Die Initialzündung für eine kritische Befassung mit Geschichte bildeten in der Vergangenheit oftmals symbolische Akte. Für einen solchen Akt wäre nunmehr die Gele-
genheit gekommen. Dem Justizausschuss des Parlaments liegt gegenwärtig ein Antrag vor, der die vollständige Rehabilitierung all jener Menschen fordert, die im Gefolge 
der Februarkämpfe 1934 von Standgerichten des Regimes abgeurteilt wurden. Ungeachtet unserer jeweiligen politischen Haltung sind wir der Meinung, dass die Rehabi-
litierung der verurteilten Februarkämpfer ein längst fälliger erster Schritt im oben geschilderten Sinne wäre. Desgleichen hielten wir es für höchst erstrebenswert, dass die 
Republik jenen Frauen und Männern ein ehrendes Andenken bewahrt, die 1934 in einen letzten, so mutigen wie aussichtslosen Kampf um ihre demokratischen Rechte 
gezogen sind. Zu diesem Zweck befürworten wir die Errichtung eines würdigen öffentlichen Denkmals an zentraler Stelle in der Bundeshauptstadt. 

Wir wenden uns mit dem höflichen Ersuchen an Sie, uns im Rahmen Ihres Amtes nach Möglichkeit zu unterstützen und verbleiben in Erwartung Ihrer geschätzten Antwort

mit freundlichen Grüßen

GEDENKDIENST
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Bereits zu Beginn seines Staatsstrei-
ches auf Raten sicherte sich Dollfuß un-
mittelbaren Einfluss auf den Justizappa-
rat: Die Geschworenengerichtsbarkeit 
wurde, da sie im Verdacht stand wo-
möglich zu milde Urteile gegen politische 
Gegner zu fällen, eingeschränkt, den 
Richtern – wie allen anderen Beamten 
– ein Eid auf die amtierende Regierung 
abgenötigt, der Verfassungsgerichtshof 
als Berufungsinstanz wurde sistiert und 
Richter mussten im Falle unliebsamer Ur-
teile fortan Konsequenzen durch das Mi-
nisterium fürchten. 

Am 13. Juni 1933 wurden in allen 
Bundesländern Sicherheitsdirektionen 
gegründet, denen fortan Gendarmerie, 
Polizei und Bezirkshauptmannschaften 
in allen Sicherheitsbelangen unterstellt 
waren. Außerdem wurde durch das Mittel 
des Verwaltungsstrafverfahrens eine Po-
lizeistrafgerichtsbarkeit installiert, die ih-
rem Wesen nach eine eigene, weisungs-
gebundene Politjustiz war. Sie konn-
te empfindliche Geldstrafen und bis zu 
sechs Wochen Arrest verhängen, ohne, 
dass den Verurteilten eine Berufungsin-
stanz offen gestanden wäre. Zudem er-
setzten Verwaltungsstrafverfahren gege-
benenfalls nicht die gerichtliche Ahndung 
eines Deliktes, Mehrfachstrafen war da-
mit Tür und Tor geöffnet. 

Bereits einige Monate nach der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten in 
Deutschland machte deren Methode 
der Gegnerbekämpfung auch hierzu-
lande Schule, wenn auch in abgemil-
derter Form: Die Heimwehr begann im 
Frühsommer 1933 die Einrichtung von 
„Sammellagern“ zu forcieren, die unter 
ihrer Bewachung nicht nur der Strafver-
büßung, sondern auch der präventiven 
Anhaltung suspekter Personen dienen 
sollten. Aus Rücksichtnahme auf die an-
laufende Fremdenverkehrssaison wurde 
die Beschlussfassung zunächst verscho-
ben und erfolgte schließlich im Septem-
ber 1933. Nun konnten – zunächst einjäh-
rig befristet – Anhaltungen aufs Gerate-
wohl und auf unbegrenzte Zeit verhängt 
werden, die Kosten für Logis und Verpfle-
gung hatten die Angehaltenen selbst zu 
tragen, zudem hatten sie wo möglich un-
entgeltliche Zwangsarbeit zu leisten. Das 
bekannteste der nun entstehenden Lager 
und so genannten „Notarreste“ war Wöl-
lersdorf, hinzu kamen zumindest weite-
re acht Lager alleine in Niederösterreich, 
drei in Oberösterreich, zwei in Kärnten, 
drei in Salzburg, fünf in der Steiermark 
und zwei im Burgenland. Zu den Häftlin-
gen zählten ausschließlich Männer, Frau-
en wurden weiterhin in reguläre Gefäng-
nisse gesperrt. Zu einiger Berühmtheit 
brachte es aufgrund seiner schlechten 
Haftbedingungen das burgenländische 
Lager Kaisersteinbruch sowie das eigens 
für Bettler eingerichtete Lager im oberö-
sterreichischen Schlögen, dessen Insas-
sen beim Bau der Nibelungenstraße von 
Linz nach Passau eingesetzt wurden.

Angesichts einer Serie nationalsoziali-
stischer Attentate wurde am 11. Novem-
ber 1933 für die Delikte Mord, Brand-
stiftung und „öffentliche Gewalttätigkeit 
durch boshafte Beschädigung fremden 
Eigentums“ das Standrecht verhängt, das 
eine raschere und unkompliziertere Ab-

urteilung ermöglichen sollte. Auch hier 
zeigte sich bald, dass die Arbeiterbewe-
gung sich bereits vor den Februarkämp-
fen nicht von ungefähr einer Klassenju-
stiz ausgesetzt wähnte. Zu den ersten 
Fällen, die von Standgerichten verhan-
delt wurden, gehörten im Dezember 1933 
bzw.  im Jänner 1934 eine vorgebliche 
Brandstiftung durch einen Tagelöhner 
und ein Mord durch einen wohlhabenden 
Bauernsohn. Obwohl im Fall des Tage-
löhners Peter Strauß massive Anzeichen 
für einen Versicherungsbetrug durch den 
Eigentümer des abgebrannten Lagerhau-
ses existierten, wurde der geistig Behin-
derte Mann hingerichtet, weil Justizmi-
nister Schuschnigg das (übrigens auch 
von den Mitgliedern des Standgerichtes 
befürwortete) Gnadengesuch dem für ei-
nen solchen Akt zuständigen Bundesprä-
sidenten nicht vorlegte. Im Fall des Jo-
hann Breitwieser, der eine Magd des vä-
terlichen Hofes ermordet hatte nachdem 
sie von ihm schwanger geworden war, 
wurde das Gnadengesuch von Schusch-
nigg an Bundespräsident Miklas weiter 
geleitet und das Urteil von diesem in  
lebenslange Haft umgewandelt.

Nach Ausbruch der Kämpfe am 12. 
Februar 1934 wurde das Standrecht auch 
auf den Tatbestand „Aufruhr“ ausgedehnt 
und sollte durch einige rasch vollzogene 
Hinrichtungen die Aufständischen demo-
ralisieren. Bereits vor Beginn der ersten 
Verfahren am 14. Februar sah sich das 
Justizministerium genötigt festzustellen, 
dass die anstehenden Hinrichtungen je-
denfalls durch den Strang und nicht – im 
Rahmen  einer eigens zu erlassenden 
Notverordnung – durch Erschießung zu 
vollstrecken seien. Dies, weil ansonsten 
„die Gefahr bestünde, dass das Stand-
gericht die Notverordnung anfechten und 
dann die Todesstrafe überhaupt nicht voll-
zogen werden könnte.“ Zusatz: „Wegen 
Beistellung der erforderlichen Scharfrich-
ter sind die notwendigen Verfügungen 
bereits getroffen worden.“ Zum Tod ver-
urteilt wurden in weiter Folge buchstäb-
lich die Erstbesten, unabhängig davon 
ob sie wie der hietzinger Schuhmacher 
Karl Münichreiter schwer verletzt waren, 
oder ob ihre „Geständnisse“ unter Folter 
abgelegt wurden, wie im Fall des Johann 
Pribyl, der ursprünglich zugegeben hat-
te auf die Polizei geschossen zu haben, 
dies aber vor Gericht damit begründete, 
dass er auf der Polizeistation geschlagen 
worden wäre. Wie im Gnadenersuchen 
des Justizministeriums nachzulesen wur-
de „Bei der Verhandlung […] tatsächlich 
festgestellt, dass Pribyl große blaue  
Flecken im Gesicht und starke Schwel-
lungen an der Hand hatte.“ Immerhin 
wurde in diesem Fall das Todesurteil in 
eine zwölfjährige Haftstrafe umgewan-
delt. Dabei kam Pribyl der Umstand zur 
Hilfe, dass er nicht zu den ersten Verur-
teilten gehörte. Da im Ministerrat Einig-
keit darüber herrschte, dass es, in den 
Worten von Staatssekretär Karwinsky, 
„unbedingt notwendig [sei], einige Ex-
empel zu statuieren“ wurden zunächst, 
wie bereits im Fall Strauß, Gnadenge-
suche durch Justizminister Schuschnigg 
erst gar nicht an den Bundespräsidenten 
weiter geleitet. 

Nachdem am 15. Februar 1934 in 
Wien als letzte Stellung des Schutzbun-
des der Karl-Marx-Hof kapituliert hatte 
und damit Ruhe und Ordnung im Sinne 
der Regierung wieder hergestellt wa-
ren, hätte das Standrecht von Gesetzes 
wegen eigentlich umgehend aufgeho-
ben werden müssen, da nach § 446 der 
Strafprozessordnung „der Grund, der die 
Einleitung des Standrechtes veranlasste, 
weggefallen ist“. Tatsächlich wurde dies 
im Ministerrat in der Nacht vom 16. auf 
den 17. Februar nicht zuletzt angesichts 
der Bestürzung, die die bisherigen Hin-
richtungen international hervorgerufen 
hatten, tatsächlich erwogen. Abermals 
war es aber Justizminister Schuschnigg, 
der sich vehement für eine Beibehaltung 
aussprach und zwar mit dem ausdrückli-
chen Argument, dass der prominenteste 
Aufstandsführer dessen man eventuell 
noch habhaft werden könne, der steiri-
sche Nationalrat Koloman Wallisch, noch 
nicht gefasst sei, dies aber „in Kürze zu 
erwarten sei“. Als Wallisch tatsächlich 
am 18. Februar aufgegriffen wurde, war 
er auf Weisung von ganz oben ein toter 
Mann. Das wusste auch der Staatsan-
walt und sah daher offensichtlich keinen 
Anlass, in seinem Plädoyer mit persön-
lichen Ressentiments hinterm Berg zu 
halten: „Durch Jahre war Wallisch ein 
Schrecken unseres steirischen Oberlan-
des, eine ständige Gefahr für jeden an-
ständigen, friedlichen Bürger, den er mit 
Gewalt und Bürgerkrieg bedroht hat. Er 
war eine Geißel […] es ist ja notorisch, 
dass Wallisch vom Anfang [seines Auftre-
tens in der Steiermark 1921, Anm.] an auf 
Zersetzung hinarbeitete, um unser armes 
Volk dem Bolschewismus auszuliefern. 
[…] Wallisch ist eine Eiterbeule am ge-
sunden Volkskörper der Obersteiermark 
und diese muss ausgeschnitten werden 
[…].“ Der Tod Wallischs an diesem 19. Fe-
bruar trat am Würgegalgen laut Protokoll 
nach neun Minuten ein. 

Auch jetzt wurde das Standrecht noch 
nicht aufgehoben. Anderorts ging das 
Spektakel der Standgerichtsprozesse 
gerade erst los. So etwa am 21. Febru-
ar in Linz, wo sechs Schutzbündler we-
gen einer Schießerei an einer Straßen-
sperre angeklagt waren. Man habe ihnen 
vor ihrem Auftritt nicht gestattet sich zu 
waschen oder zu rasieren, erinnert sich 
später einer von ihnen. Im vollbesetzten 
Gerichtssaal habe eine Stimmung „wie 
im Zirkus“ geherrscht, die Beweisfüh-
rung der Staatsanwaltschaft war offen-
kundig als bloße Pflichtübung angelegt, 
entwickelte sich infolge eines einzigen 
Belastungszeugen, der sich auch noch 
in Widersprüche verstrickte, für den An-
kläger aber einigermaßen unerfreulich. 
Schließlich mussten drei Verfahren an or-
dentliche Gerichte überwiesen werden, 
die verbleibenden Angeklagten wurden 
zum Tod verurteilt. Bei Anton Bulgari hat-
te sich das schon während seines Verhörs 
angekündigt. Der 56jährige Malergehilfe 
dachte öfter länger angestrengt nach, 
sprach stockend und undeutlich, wofür 
ihn der Vorsitzende Dr. Bayer mehrfach 
rügte und verspottete. Bulgaris Rechtfer-
tigungsversuch, er habe einen gegneri-
schen Schützen lediglich kampfunfähig 
machen und nicht töten wollen, veranlas-

ste Bayer zum Zwischenruf „Mord oder 
Mitschuld, das bleibt sich gleich“. Den 
drei Verurteilten wurde eine Dritte Stun-
de gewährt, die sie, nachdem sie sich von 
ihren Angehörigen verabschiedet hatten, 
redend und Bier trinkend abwarteten. Als 
die Nachricht eintraf, dass seine beiden 
Mitverurteilten begnadigt worden waren 
und er nun als einziger hingerichtet wer-
den würde, soll Bulgari nach einem Zei-
tungsbericht gesagt haben: „Ich hab mich 
nicht gut verantwortet. Ich war so blöd 
im Kopf…“

Wie viele Menschen in welcher Weise 
im Gefolge der Februarkämpfe oder als 
Mitglieder des linken Untergrundes in den 
darauffolgenden vier Jahren durch die 
Diktatur verfolgt wurden ist bis heute un-
klar. Eine ungefähre Vorstellung von den 
Dimensionen geben aber die bekannten 
Zahlen: Bis zur Aufhebung des Stand-
rechtes am 21. Februar ergingen 140 Ur-
teile, davon einige Dutzend Todesurteile. 
Von diesen wurden neun vollstreckt. Bis 
Mitte März 1934 wurden alleine in Wien 
7.823 Personen inhaftiert, 1.894 von ih-
nen wurden den Gerichten übergeben. 
Bis ins Jahr 1936 fanden mehrere groß 
inszenierte Schauprozesse statt, meh-
rere der dabei Angeklagten sollten das 
politische Leben der Zweiten Republik 
nachhaltig prägen: Franz Jonas brachte 
es zum Bundespräsidenten, Franz Olah 
wurde ÖGB-Vorsitzender, Otto Probst und 
Anton Proksch Minister. Der jüngste sollte 
Bundeskanzler werden: Bruno Kreisky. 

Abseits der Prozesse sind aber etwa 
auch Ausbürgerungen, polizeiliche Will-
kürmaßnahmen sowie weit verbreitete 
wirtschaftliche Sanktionen zu berück-
sichtigen, vor allem politisch motivierte 
Entlassungen und Bußgelder. Es bleibt 
zu hoffen, dass die momentan in Diskus-
sion befindliche Rehabilitierung Anlass 
bietet, diesen Komplex umfassend wis-
senschaftlich zu erforschen.

Florian Wenninger 
 

Obmann Verein Gedenkdienst,  
leistete Gedenkdienst 1998/99 an der Gedenkstätte 

Yad Vashem in Jerusalem. Studium der 
Politikwissenschaft, Mitarbeiter am Institut für 

Zeitgeschichte der Universität Wien.
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„Man sollte alles tun, was man machen könne, um 
möglichst viele harte Urteile herbeizuführen“
Das volle Ausmaß der austrofaschistischen Repression ist nach wie vor unerforscht

„Todesurteil vollstreckt, kein Anstand,  
alles glatt gegangen.“  
Szenen eines Justizmordes

Auch nach den geltenden Regelungen 
des Standrechtes war die Aburteilung 
des ersten hingerichteten Schutzbünd-
lers, Karl Münichreiter, gesetzeswidrig: 
Kranke und Schwangere mussten dem-
nach an ordentliche Gerichte überstellt 
werden, so eigentlich auch der im Zuge 
der Kämpfe schwer verletzte 42jährige 
Schuhmacher und Vater von drei Kindern 
Münichreiter. Der Vorsitzende des Ge-
richts stellte das zu Beginn der Verhand-
lung auch ausdrücklich fest und ersuch-
te einen Arzt um Begutachtung des  
Angeklagten. Der Mediziner kam dabei 
zum Schluss, Münichreiter sei wohl durch 
Schüsse in Schulter und Hüfte schwer 
verletzt, jedoch „nicht schwer krank im 
Sinne des Gesetzes“ und daher verhand-
lungsfähig.

Bericht der Ehefrau Leopoldine 
Münichreiter

„Ich war in Sorge um meinen Mann, 
wusste nicht, was mit ihm geschehen 
war. Am 13. Februar mittags kamen zwei 
Polizisten und forderten mich auf, frische 
Wäsche und Bekleidung für meinen 
Mann in die Polizeikaserne Rossauer 
Lände zu bringen. Somit war klar, dass 
mein Mann sich unter den Festgenom-
menen befand. Als ich das Paket mit den 
Sachen abgab […] meinte [ein Polizist], 
wenn ich den Mann nicht hätte weg- 
gehen lassen, dann bräuchte ich mich 
jetzt nicht um ihn kümmern. Ein anderer 
deutete an: ‚Eine Krawatte braucht er 
nimmer’ […]. Am nächsten Tag, am  
14. Februar, wurde ich vormittags von 
einer Hauspartei mit Telefon benachrich-
tigt, dass die Polizei angerufen und ver-
langt hat, dass ich sofort in das Landge-
richt Nr. 2 auf dem Hernalser Gürtel kom-
men solle. Ich nahm meine zweieinhalb-
jährige Lucie mit. Dort fand gerade die 
Verhandlung […] statt. Dass es sich um 
eine Standgerichtsverhandlung handel-
te, wusste ich nicht. Auf meine Fragen, 
was mit meinem Mann sei, bekam ich nur 
ausweichende Antworten. Endlich sagte 
mir ein Beamter, dass die Verhandlung 
zu Ende sei, der Richter gleich kommen 
werde und mir alles sagen könne. Als der 
Richter Dr. Kreuzhuber erschien, stellte 
ich mich vor und wollte etwas über mei-

nen Mann erfahren. Er antwortete jedoch 
ungehalten ‚Ich hab’ jetzt keine Zeit’, zog 
die Taschenuhr und sagte: ‚Es ist schon 
halb zwei, ich habe noch nicht mittagge-
gessen’, worauf er sich ohne weitere  
Erklärung entfernte. […] Dann kam ein 
Justizbeamter und führte mich zu einem 
hohen Beamten. Dieser brachte mich in 
einen Vorraum. ‚Man wird Sie rufen. 
Nehmen Sie sich zusammen. Machen 
Sie Ihrem Mann das Herz nicht noch 
schwerer. Weinen Sie nicht, sonst kön-
nen Sie ihn nicht sehen.’ Dann führte 
man mich in einen großen kahlen Raum, 
wo ein Kruzifix an der Wand hing. Mein 
Mann saß auf einer Bank, mit dem  
Rücken an einen Tisch gelehnt und von 
zwei Beamten rechts und links gestützt. 
Er trug ein Sträflingsgewand, das auf  
der linken Seite und am linken Ärmel auf-
geschlitzt war, um Platz zu machen für 
den Verband um den Körper und auf dem 
linken Arm von oben bis unten. Blut  
sickerte durch. Mein Mann […] hatte fieb-
rige Augen und sah sterbenskrank aus. 
Ich war durch seinen Anblick und seinen 
Zustand so schockiert, dass ich das fol-
gende Gespräch wohl in mir aufnehmen, 
aber nicht verarbeiten konnte. Der Vater 
sprach Lucie an, sie aber antwortete 
nicht. Ich: ‚Das ist doch der Vater’. […] 
Mein Mann: ‚Weißt Du, was mir bevor-
steht?’ Ich: ‚Nein’. Er: ‚Dann muss ich es 
dir sagen, ich sterbe keines natürlichen 
Todes. Ich sterbe, denn einer muss es ja 
sein, aber das macht mir nichts aus, ich 
wäre ja sowieso ein Krüppel. Doch das 
schwerste für mich ist, dass ich dich mit 
den Kindern zurück lassen muss. […] Er-
zieh die Kinder in meinem Sinn, du weißt 
schon, wie ich das meine. Verkauf die 
Briefmarkensammlung und den Garten 
nicht, lass es für die Kinder. Geh zum 
Quastler. Geh auch zum Steinitz, wenn 
du Schwierigkeiten hast.’ Ein Pfarrer er-
schien. […] Ein Beamter sagte dann zu 
mir: ‚Sie müssen jetzt gehen.’ Ich war so 
durcheinander, dass ich […] die Zusam-
menhänge nicht begreifen konnte.“1

 
 
 
 
 
 

Abschiedsbrief Karl 
Münichreiters

„Liebes Polderl
Nochmals die innigsten Grüße und Küs-
se von Deinem Karl, ebenso an alle, die 
Dir wohlwollen und Dir mit Rat und Tat 
zur Seite stehen werden. Ich sterbe, weil 
es einer sein muß.

Lieber Pauli
Du bist der Älteste, schau dass du die 
Mutter immer unterstützen kannst, bleib 
brav. Ich küsse und grüße Dich recht 
herzlich. Dein Vater

Lieber Karli
Sei brav zur Mutter und folge ihr, ärgere 
sie nicht, ich grüße Dich recht herzlich 
und küsse Dich im Gedanken. 
Dein Vater

Liebe Lucie
Wenn Du einmal größer bist, so frage die 
Mutter über meinen Weggang von 
Euch.“2

Bericht der Zeitung „Neues 
Wiener Journal“ vom  
15. Februar 1934

„Münichreiter wurde des Aufruhrs 
schuldig erkannt und vom Standgericht 
zum Tode durch den Strang verurteilt. 
Das Urteil ist vollstreckt.

2 Uhr 21 Minuten nachmittags: Die Tür 
der Armensünderzelle im Straflandesge-
richt öffnet sich. Blass, zitternd, tritt der 
Delinquent ein, gefolgt vom Seelsorger 
des Landesgerichts, der gekommen ist, 
um ihm den letzten Trost der Religion zu 
spenden. […] Nun setzt er sich auf die 
Pritsche, bedeckt das Gesicht mit seiner 
Hand, während der Priester vor ihm ste-
hend ein stilles Gebet verrichtet. Minuten 
vergehen, plötzlich öffnet sich die Tür 
und seine Frau und Kind treten ein, um 
den Gatten und Vater noch einmal zu se-
hen. 3 Uhr 41 Minuten: Der Scharfrichter 
im schwarzen Gewand, mit schwarzem 
Hut und schwarzen Handschuhen, steht 
im Galgenhof. Auf der Richtstätte haben 
sich nur die Funktionäre des Gerichts, 
Oberlandesgerichtsrat Kreuzhuber mit 
seinem Senat und Staatsanwalt Hofrat 
Dr. Wachsmann, der Priester und ein Ge-
richtsarzt eingefunden. Das Urteil des 
Gerichts wird noch einmal rasch verle-
sen. Um die Mundwinkel des Delinquen-
ten zuckt es. Als der Scharfrichter ihm 
die Schlinge um den Hals legt, stößt Mü-
nichreiter einige marxistische Phrasen 
aus. Was nun folgt, spielt sich in Sekun-
den ab. Die Gehilfen des Scharfrichters, 
die bisher den Delinquenten gehalten ha-
ben, ziehen nun die Stufen unter den Fü-
ßen des baumelnden Körpers weg. Der 
Verbrecher ist gerichtet. Nach 71/2 Mi-
nuten stellt der Gerichtsarzt den Eintritt 
des Todes fest.“

 
 
 
 
 

Bericht der katholischen  
Seite www.kreuz.net vom  
2. Februar 2007

Keine Tragbahre – sondern eine  
Zigarette

Hat Märtyrerkanzler Engelbert Dollfuß 
einen verwundeten Sozialisten tatsäch-
lich auf der Tragbahre zum Schafott 
schleppen lassen? Blödsinn – sagt der 
emeritierte Grazer Kirchenhistoriker. 
Professor Maximilian Liebmann (72) hat 
sozialistische Geschichtsklitterungen  
gegen den österreichischen Märtyrer-
kanzler Engelbert Dollfuß († 1934)  
aufgedeckt. […]  Er sprach mit der Nach-
richtenagentur der österreichischen  
Bischofskonferenz ‘kathpress’. […]  
Kirchengeschichtler Liebmann betont im 
Interview, dass die faktische historische 
Beweislage einer beharrlichen Legen-
denbildung entgegenstehe. Liebmann 
erwähnt die von linken Kreisen forcierte 
schwarze Legende, wonach einer der 
hauptverantwortlichen „Schutzbündler“ 
angeblich „auf einer Tragbahre zum Gal-
gen geschleppt“ worden sei. Die soziali-
stischen Schutzbündler zettelten im Jahr 
1934 in Linz einen blutigen Aufstand an, 
der über 300 Menschen – die Hälfte  
Polizisten, Soldaten und Hilfskräfte – das 
Leben kostete. […] Die Todesstrafe – 
1933 wegen nationalsozialistischer 
Sprengstoffanschläge eingeführt –  
wurde gegen acht der Hauptverantwort-
lichen verhängt und exekutiert. „So 
schrecklich, unmenschlich und unver-
zeihlich die Todesurteile, insbesondere 
die Hinrichtungen, auch waren und sind, 
so verfehlt ist es, diese Bluttat noch 
durch horrible Legenden zu überfrach-
ten“ – kommentiert Liebmann.

Liebmann studierte unter anderem Be-
richte, die von den Gefangenenseelsor-
gern an den Wiener Kardinal Theodor  
Innitzer († 1955) geschickt wurden und 
sich im Wiener Diözesanarchiv befinden.

Aus den Berichten geht hervor, daß 
Karl Münichreiter „eine Zigarette rau-
chend, seelenruhig aus der Armen- 
sünderzelle zur Richtstätte ging“. Der 
Gefängnisseelsorger Hw. Josef Supp  
ergänzt: „Bei der Hinrichtung benahm 
sich Münichreiter vollständig ruhig und 
gefaßt ohne etwas auszurufen.“ […] Für 
Liebmann ist es unverständlich, daß die 
„obskure Legende“ von der Tragbahre 
auch in seriösen Geschichtsdarstellun-
gen verbreitet wird.“

1  Zitiert nach: Münichreiter, Karl 2004: Ich sterbe, weil 
 es einer sein muss. Karl Münichreiter. Erinnerungen an 
 den Vater, Wien, S. 41f.
2  Zitiert nach: Münichreiter 2004, S. 45.

Streuzettel des sozialistischen Untergrundes, die Aufnahme Münichreiters wurde nach seinem Tod gestellt.
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Das Mauthausen Komitee Österreich 
(MKÖ) hat nun seine eigenen Guides 
für die Gedenkstätte Mauthausen. Nach 
jahrelanger, mühevoller Entwicklung des 
Ausbildungskonzeptes und der Erarbei-
tung eines Subventionstopfes können 
beim MKÖ BegleiterInnen für einen Ge-
denkstättenbesuch gebucht werden.

Ausschlaggebendster Grund für die 
Ausbildung eigener Guides waren die 
personellen Ressourcen des Bundesmi-
nisterium für Inneres, welchem die Ge-
denkstätte untersteht. Jährlich besuchen 
um die 200.000 Menschen das ehema-
lige Konzentrationslager Mauthausen, 
wovon fast die Hälfte SchülerInnengrup-
pen sind. Ein Großteil der BesucherIn-
nen wünscht sich Führungen durch das 
Gelände, jedoch können die bisherigen 
Guides der Gedenkstätte, die Zivildiener, 
die Nachfrage nicht decken. Da das MKÖ  
in  begleiteten Besuchen einen großen 
Gewinn sieht, entschloss es sich eige-
ne Guides auszubilden. Im Herbst/Win-
ter 2008/09 wurden Männer und Frauen 
unterschiedlichen Alters, verschiedener 
Herkunft und mit diversen Hintergründen 
gesucht und als Guides ausgebildet. An 
vier Ausbildungswochenenden wurden 
die rund 30 Interessierten auf ihre Arbeit 
mit den Gruppen vorbereitet. Neben der 
Erarbeitung des historischen Wissens 
wurde in der Ausbildung auch auf grup-
pensensible Vermittlungskonzepte ge-
achtet. Auf geschlechtsspezifische Zu-
gänge und Rücksicht auf BesucherInnen 
mit Migrationshintergrund wurde an den 
Wochenenden genauso hingewiesen wie 
auf Herstellung einer Verbindung bzw. 
Verweise auf Aktuelles. Dem MKÖ ist es 
wichtig, eine Begleitung nicht nur als eine 
Art Museumsbesuch zu gestalten, son-
dern auch aktuelle gefährliche Tenden-
zen in der Gesellschaft zu streifen. Ziel 
dabei ist es die BesucherInnen zumin-

dest ein Stück weit für die Geschehnis-
se in ihrem Umfeld zu sensibilisieren um 
somit vielleicht die schlecht ausgeprägte 
Zivilcourage in unserer Gesellschaft et-
was zu verbessern. 

Im November 2009 wurde die Ausbil-
dung mit einer Zertifikatsübergabe von 
Frau Dr. Barbara Prammer erfolgreich 
beendet.

Das MKÖ tappt jedoch nicht in die 
Falle der Gutgläubigkeit und Kurzsich-
tigkeit. Dem Verein ist durchaus bewusst, 
mit einem Gedenkstättenbesuch aktuel-
le Probleme nicht hinreichend bekämp-
fen zu können. Es werden auch Vor- und 
Nachbereitungen von Gedenkstättenbe-
suchen  und Antirassismus- und Zivilcou-
ragetrainings, vor allem für Schulen, an-
geboten, die das Ziel noch einen Schritt 
näher bringen sollen. 

„Aber ja, Antifaschistisch 
für Geld![...] Mir kommt das 
Kotzen“1

Stein des Anstoßes für dieses (und 
ähnliche) Posting(s) aus dem Stan-
dard-Online Forum, war ein Artikel vom  
12. 3. 2010 über die Kosten einer MKÖ-
Führung. Nicht nur einige LeserInnen 
dieses Textes fanden es unerhört, dass 
Idealismus (wie Gedenkstättenarbeit von 
ihnen bezeichnet wird) bezahlt sein will. 
Immer wieder wird von verschiedenster 
Seite Unmut darüber geäußert, dass 
Gruppen beim MKÖ für die Führungen 
zur Kasse gebeten werden bzw. dass 
Guides sich ihre Bemühungen entgel-
ten lassen. 

Ist es denn Idealismus in Mauthausen 
als Guide zu arbeiten? Diese Annahme 
suggeriert doch, diese Aufgabe könne 
nur eine spezielle Gruppe von Menschen 
übernehmen, die eine gewisse Weltan-

schauung und Wertehaltung vertritt. Das 
Erzählen und Berichten von NS-Verbre-
chen, die Aufklärung über Rassismus, 
Antisemitismus und Antiziganismus so-
wie der würdevolle Umgang mit dem 
Gedenken an die Opfer liegen also in 
den Händen einiger weniger, der Ideali-
stInnen.  Demnach zählen also nicht die 
fachliche und pädagogische Qualifika-
tion sondern die politische Einstellung. 
Als besonderes Merkmal dieser Spezies 
wird der Antifaschismus entlarvt, der die-
sen Idealismus ausmacht. Diese Auffas-
sung von Gedenkstätten- und NS-Auf-
klärungsarbeit impliziert sein Gegenteil. 
Demzufolge werden ideologiegeschwän-
gerten  AntifaschistInnen die Gedenk-
stätten und Seminarräume überlassen 
und realistischen „Nicht-AntifaschistIn-
nen“ der Arbeitsmarkt. Es erübrigt sich 
zu erwähnen, dass jegliche Arbeits- und 
Lebensbereiche antifaschistisch, -autori-
tär, -rassistisch etc. sein sollten und nicht 
nur Gedenkstätten und Dokumentations-
einrichtungen mit diesem expliziten La-
bel versehen sein sollten. 

Vielen Menschen war die Gedenk-
stätte Mauthausen ein Dorn im Auge, 
einige stellen ihre Daseinsberechtigung 
nach wie vor in Frage. Aber der Großteil 
der österreichischen Bevölkerung sieht 
die Einrichtung als wissensbringende 
Lerninstitution. Ist jedoch von Preisen 
der Führungen oder Löhnen der Guides 
die Rede, fängt es an zu rumoren. Ge-
naue Statistiken können dazu nicht vor-
gelegt werden, doch ist die Haltung einer 
Institution die Begleitungen anbietet aus-
sagekräftig. Vergangenen Winter bildete 
auch das Innenministerium einen ersten 
Guide Pool für die Gedenkstätte aus, da 
man auch dort immer mehr von der Idee 
abkommt alleinig jungen Zivildienern die 
pädagogische Arbeit zuzumuten. Guides 
die z. B. von Wien aus für eine Führung 

anreisen bleiben für eine zweistündige 
Führung einer Gruppe gerade mal an die 
10 Euro (die Fahrtkosten werden vom 
BMI nicht übernommen). Das Innenmi-
nisterium veranschlagt für Führungen 
keine Preise. Was durchaus vertretbar 
ist, da die Aufklärung über den Holocaust 
ein unentgeltliches Angebot des Staates 
Österreich sein sollte. Aber seine Mitar-
beiterInnen mit solch einem Hungerlohn 
abzuspeisen bereitet einer westlichen 
Demokratie nicht gerade Ruhm. Und die 
These, Gedenkstättenpädagogik wird als 
Berufung betrachtet, ist bestätigt. 

Die jetzige Situation der österreichi-
schen Gedenkstättenarbeit, auch wenn 
zwei Guide Pools aufgebaut wurden, wo-
von einer seine Guides gut entlohnt, ist 
nachwievor ein Provisorium. Die Beglei-
tungen – vor allem des Innenministeriums 
- dürfen nicht länger als Freizeittätigkeit 
mit Taschengeldaufbesserungschance 
präsentiert werden, sondern müssen als 
pädagogische und qualifizierte Arbeit 
etabliert und entlohnt werden.

Warum die Guides noch arbeiten? 
Weil es so etwas wie Idealismus sehr 
wohl gibt, aber gepaart mit Problembe-
wusstsein. Streik ist nicht das einzige 
Mittel zur Zielerreichung. 

1  http://derstandard.at/1268402685676/Mauthausen-
 Komitee-hofft-auf-Geld?_seite=2&sap=2#forumstart.  
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Der Nationalsozialismus war ein Aus-
lesesystem. Nach rassisch-biologisti-
schen Grundsätzen wurde die Gesell-
schaft in wertvolle oder nicht wertvolle 
Menschen eingeteilt, die gefördert, ge-
achtet oder ermordet wurden. Als Teil 
dieses Auslesesystems wollten die Na-
tionalsozialisten eine neue Führungs-
schicht in speziellen Internatsschulen, 
den Nationalpolitischen Erziehungsan-
stalten (Napolas), unter Gesichtspunkten 
der NS-Weltanschauung formen. Diese 
Schulen sollten von 1933 an eine Aus-
wahl von Jugendlichen speziell auf ihre 
Führungsrolle im Militär, der Diplomatie 
oder der Wirtschaft vorbereiten – so auch 
nach dem „Anschluss“ in Österreich. Hier 
wurden in kürzester Zeit insgesamt neun 
Schulen dieser NS-Internate errichtet 
oder bestehende Schulen in solche um-
gewandelt. 1942 – alle neun Schulen be-
standen bereits – wurden so insgesamt 
1269 Jungen und Mädchen in Napolas 
unterrichtet, im gesamten Reichsgebiet 
waren es ca. 6400 SchülerInnen.1

 Schon 1933 wurden die ersten Na-
polas in Preußen errichtet, die an Tradi-
tionen der Kadettenanstalten der Mon-
archie anknüpften.2 

 

Zwei Phasen der Gründung

Zunächst wurden in Österreich die 
Bundeserziehungsanstalten, die zum 
Teil in ehemaligen Kadettenanstalten 
untergebracht waren,  und das There-
sianum in Wien in Staatsbildungsan-
stalten umgewandelt. Doch schon im 
Schuljahr 1938/39 wurden die Schulen 
wie Napolas geführt, eine eigens errich-
tete Zentraldirektion in Wien organisier-
te die Überführung der Schulen in den 
Verband der Nationalpolitischen Erzie-
hungsanstalten. Am 13. März 1939 wur-
de die Überführung in einem offiziellen 
Akt in Wien besiegelt (siehe Foto). In ei-
ner ersten Phase erfolgten in den Jah-
ren 1938/39 Schulgründungen im There-
sianum, in Wien-Breitensee, in Traiskir-
chen und in Hubertendorf bzw. Türnitz. 
In beiden letztgenannten Orten befand 
sich eine Schule für Mädchen.3 

Die zweite Gründungsphase ist unmit-
telbar verknüpft mit der antiklerikalen Po-
litik der Nationalsozialisten. Der Einfluss 
der katholischen Kirche auf das Erzie-
hungssystem vor 1938 sollte möglichst 
rasch unterbunden werden. Zunächst 
wurde kirchlichen Institutionen untersagt 
ein Schülerheim zu betreiben, dann wur-
de ihnen das Öffentlichkeitsrecht entzo-
gen, schließlich 1940 der Schulbetrieb 
großteils gänzlich untersagt. Vor allem 
Klöster wurden Opfer dieser geziel-
ten Politik. Zum einen wollte man ihre 
prononcierte Rolle in der meist ländli-
chen Umgebung unterbinden und zum 
anderen stellten die Klöster auch wirt-
schaftlich mächtige Gebilde dar. Nach 
und nach wurden sie nun zu anderen  
Zwecken verwendet, manche als Um-
siedlerlager, Lazarett oder eben als 
Schule. Im Zuge dieser Umstrukturie-
rungen wurden 1941/42 in Seckau, St. 
Paul im Lavanttal, Göttweig, Lambach 
und Vorau weitere Napolas errichtet. 

Auslese nach „rassischen“ 
Gesichtspunkten

Die Schüler der Napolas – Jungman-
nen und Jungmädel genannt – wurden 
in Ausleseverfahren ausgesucht. Dazu 
kam eine Delegation in die Volksschu-
len um die besten Schüler zu einer Auf-
nahmeprüfung einzuladen. Eine Woche 
lang mussten die Kandidaten sportliche 
Übungen absolvieren, Mutproben  und 
akademische Tests bestehen. Harald 
Ofner, der die Napola in Traiskirchen 
bei Wien von 1942 bis 1945 besuchte, 
erinnert sich im Gespräch mit dem Au-
tor: „Wir wurden einer Vorauswahl unter-
zogen, deren Kernpunkt eine Mutprobe 
war. Es ging darum, sich in aufrechter, 
gestreckter Haltung vornüber auf den 
Boden fallen zu lassen und erst im aller-
letzten Augenblick mit den Händen den 
Fall aufzufangen. Offenbar war ich mu-
tig genug.“

Hinzu kamen auch medizinische Un-
tersuchungen zur Überprüfung der rassi-
schen Eignung.  Diese wurden zunächst 
durch Ärzte, später durch das Rasse- 

und Siedlungshauptamt der SS durch-
geführt. 

Neben den rassischen und ideologi-
schen Voraussetzungen sollten die Na-
polas allen sozialen Schichten offen ste-
hen. Egon Gragl, von 1941 bis 1944 Na-
pola-Schüler in Seckau: „Die Mehrzahl 
der in Seckau ausgebildeten stammten 
aus bildungsfernen, in meinem Fall aus 
bildungsfeindlichen Schichten.“ Für Gragl 
ist klar: „Für die meisten war es die Le-
benschance.“ Er stellt seine persönliche 
Entwicklung nach 1945 unmittelbar mit 
seiner Napola-Vergangenheit in Verbin-
dung. Die Napola ermöglichte ihm den 
Grundstein zu setzen, um aus der Armut 
seiner Familie zu entkommen. Er verdan-
ke dies jedoch einem „Unrechtsregime“, 
die Frage inwiefern die Indoktrinierung 
mit „nazistischem“ Gedankengut ihn be-
einflusst hat, beschäftigt ihn sein Leben 
lang. 

Krieg als Teil des Schulalltags

Wehrsportliche Übungen waren Teil 
des Schulalltags. Dazu zählten Reiten, 
Geländespiele, Segelfliegen, Kraftfah-
ren oder Schießen. Sie sollten diszipli-
nierend wirken, aber auch auf einen spä-
teren Einsatz im Militär vorbereiten. 

Napolas sollten zunächst weltan-
schaulich geschulte Menschen für mili-
tärische wie zivile Berufe erziehen. Im 
Laufe des Zweiten Weltkriegs wurden 
sie immer mehr als Offiziersvorberei-
tungsschule angesehen und rasch aus-
gebaut. Wehrmacht, Luftwaffe, Marine 
und vor allem SS machten in der Folge 
ihren Einfluss auf die nach wie vor staat-
lichen Schulen geltend. Sie finanzierten 
Sportwochen, setzten sich auch auf po-
litischer Ebene für neue Anstalten ein, 
der Lehrkörper rekrutierte sich überwie-
gend aus Militär- oder SS-Angehörigen. 
Die SS konnte ihren Einfluss nicht zuletzt 
durch die Person August Heißmeyer, der 
neben seiner Tätigkeit als Inspekteur der 
Napolas auch führender SS-Mann war,  
geltend machen. 

Der Krieg war nicht nur theoretischer 
Bestandteil der Ausbildung. Die Jung-

mannen verpflichteten sich oft schon 
in der 11. Schulstufe „freiwillig“, Schüler 
der 10. Schulstufe waren als Flakhelfer 
im Einsatz, doch auch schon Schüler 
der 9.Schulstufe wurden im Schuljahr 
1944/45 an Panzerabwehrwaffen aus-
gebildet. Der Tod wurde somit auch Teil 
des Anstaltslebens. In Totenappellen  
gedachte man der gefallenen ehemali-
gen Mitschülern.

„Jugend führt Jugend“

Die „weltanschauliche Schulung“ er-
folgte in den Napolas nicht durch einen 
gesonderten Unterricht, vielmehr sollte 
durch das Erleben in der Anstaltsgemein-
schaft Führen und Gehorchen gelernt 
werden. Persönliche Freiräume wurden 
minimiert. Neben der Entindividualisie-
rung waren die Schüler einem gegensei-
tigen hierarchischen System ausgesetzt. 
Dabei wurde – ganz im Zeichen der na-
tionalsozialistischen Prämisse „Jugend 
führt Jugend“ – älteren Schülern die Be-
fehlsgewalt über eine bestimmte jüngere 
Gruppe übertragen. Zusätzlich durchzog 
ein System von Strafmaßnahmen, Macht 
und Gewalt den Alltag. Im Strafkatalog 
der Napola Wien-Breitensee heißt es: 
„Nur der kann einmal führen, der bedin-
gungslos zu gehorchen gelernt hat. Ge-
horchen aber heißt blindes Einfügen in 
eine vom Führer anerkannte Ordnung. 
Um das zu erreichen, sind Mittel notwen-
dig, die vom freundschaftlichen Einwir-
ken bis zur härtesten Strafe reichen [...] 
Der einzelne ist nichts, die Gemeinschaft 
alles.“

1 Reichsstelle für Schulwesen: Statistische Erhebung über 
 die höheren Schulen 1939-44: Nationalpolitische 
 Erziehungsanstalten. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
 Forschung Berlin, GUT SAMML 872.
2  Scholtz Harald: NS-Ausleseschulen, Internatsschulen als 
 Herrschaftsmittel des Führerstaates, Göttingen 1973.
3  Stefanie Jodda-Flintrop: „Wir sollten intelligente Mütter 
 werden“. Nationalpolitischen Erziehungsanstalten für 

 Mädchen, Norderstedt 2010.

Sebastian Pumberger 
 

schreibt am Institut für Zeitgeschichte eine 
Diplomarbeit über die Nationalpolitischen 

Erziehungsanstalten in Österreich und ist Journalist 
bei derStandard.at

„Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft alles.“

Festakt zur Überführung österreichischer Schulen in den Verband der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Wien 13.3.1939

Mauthausen als Lern- und Gedenkort für BesucherInnen

GEDENKDIENST
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Donnerstag, 13.05. bis Sonntag, 16.05.2010

Kärnten erscheint in den Medien oft als Hort rechts-
nationalen Denkens. Ehemalige SS- und Wehrmachts-
soldaten pflegen am Ulrichsberg gemeinsam mit Kärnt-
ner PolitikerInnen revisionistische Erinnerungspolitik; 
Kärntner SlowenInnen werden seit Jahrzehnten zu 
Feindbildern stilisiert. 

Doch Kärnten/Koroska hat auch eine andere Ge-
schichte, die im Medienalltag nicht vorkommt. Die 
von Widerstand und Verfolgung. Der Widerstand der  
PartisanInnen gegen das nationalsozialistische Regime 
sowie die Verfolgung und Deportation von tausenden 
SlowenInnen und Kärntner SlowenInnen durch die  
NationalsozialistInnen werden im Mittelpunkt dieser 
Studienfahrt stehen. 

Dabei werden Orte, wie das ehemalige PartisanIn-
nenhauptquartier Baza 20, der Persmanhof, an dem 
sich das einzige PartisanInnenmuseum Kärntens be-
findet oder das Museum zur deutschen Germani-
sierungspolitik in Brestanica, besucht. Im Rahmen 
von Workshops und im Gespräch mit ZeitzeugInnen 
wird es möglich sein, das Gesehene gemeinsam zu  
diskutieren und in einen erinnerungspolitischen Kontext 
einzuordnen. 

Wir laden euch ein, diese Orte mit uns gemeinsam zu 
besuchen, denn Auseinandersetzung mit den Gräueln 
des Nationalsozialismus sowie dem heutigen Umgang 
mit diesem Abschnitt unserer Geschichte ist nötig, um 
sie niemals in Vergessenheit geraten zu lassen.

Programmüberblick: 

Donnerstag, 13.5.2010 

Treffpunkt um 13:00 Uhr am Bahnhof in  
Klagenfurt/Celovec. 
Brestanica: Museumsbesuch und Einführungs- 
gespräch: Widerstand und Erinnerungskultur 
in Slowenien 
Freitag, 14.5.2010 
Frankolovo: Besuch des Museums 
Kocevje: Besuch von Jama Podkrenom und 
Besuch der Baza 20 

Samstag, 15.5. 2010 

Besichtigung des Museums am Persmanhof 
Wanderung auf den Spuren der PartisanInnen 
ZeitzeugInnengespräch 
Inhaltlicher Workshop: Erinnerungspolitik in 
Kärnten und Österreich 

Sonntag, 16.5.2010 

Abfahrt zum Loibl: Besichtigung der Gedenkstätte 
des ehemaligen Außenlagers des KZ Mauthausen 
auf kärntner und auf slowenischer Seite. 
Reflexionsgespräch 
ca. 15:00h Ankunft am Bahnhof Klagenfurt/ 
Celovec 

Kosten: € 300.- pro Person (Stipendien von € 50.- 
für Menschen mit geringem Einkommen, können bei 
der GBW Wien info@gbw-wien.at  beantragt werden) 
Im Preis von € 300.- sind Vollpension, Führungen,  
Nächtigungen, Fahrt ab/bis Klagenfurt/Celovec und  
Betreuung inkludiert. 

Anzahlung: € 100.- Mit dem Überweisen der Anzahlung 
ist die Anmeldung verbindlich. Die Kontodaten werden 
nach erfolgreicher online Anmeldung per Mail zugesen-
det. Bei Reisestornierungen nach dem 05.05. kann die  
Anzahlung nicht rückerstattet werden. 

Eine Kooperationsveranstaltung der Grünen Bildungs-
werkstatt Wien und des Vereins Gedenkdienst
Anmeldung unter http://www.gbw-wien.at

Informationen zu weiteren Studienfahrten des Verein 
Gedenkdienst: 
www.studienfahrten.at 

studienfahrten.at ist die zentrale österreichische  
Plattform für Bildungsreisen an Gedenkorte in ganz  
Europa. Unser Konzept ist die sensible und kritische 
Annäherung an die NS- Vergangenheit. Unsere Fahr-
ten sind inhaltlich fundiert und pädagogisch betreut. 
Sie bilden eine spannende Lernerfahrung und sind so-
wohl zeitgeschichtliche Exkursionen als auch Reisen 
an heutige Orte. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf unserer Website www.studienfahrten.at.

Von Widerstand und Verfolgung
Studienfahrt nach Kärnten/Koroska und Slowenien

Offenlegung:

Die vierteljährlich erscheinende Zeitung „GEDENKDIENST“ ist Organ des Vereins GEDENKDIENST  - Verein für historisch-politische Bildungsarbeit und Internationa-
len Dialog. Sie ist inhaltlich an die Aktivitäten des Vereins - Zeitgeschichtliche Bildungs- und Dialogarbeit  - gebunden  und behandelt Themen von zeitgeschichtlicher, 
gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Relevanz. Die Zeitung wird an AbonnentInnen, Bildungsträger, Partnerorganisationen und Forschungseinrichtungen weltweit 
versandt. 

Medieninhaber, Verleger, Herausgeber: GEDENKDIENST - Verein für historisch-politische Bildungsarbeit und Internationalen Dialog

Unternehmensgegenstand: Der Verein GEDENKDIENST ist eine parteipolitisch wie konfessionell unabhängige Non-Profit-Organisation. Die Vereinstätigkeit umfasst 
zeitgeschichtliche Bildungsarbeit sowie die Entsendung von Freiwilligen und Zivilersatzdienstleistenden an Forschungs- Gedenk- und Opferbetreuungseinrichtungen weltweit. 

Vorstand: Florian Wenninger (Obmann), Markus Feurstein (Stv. Obmann), Ulrich Kopetzki (Kassier), Johann Kirchknopf (Kassier Stv.), Janine Zettl (Schriftführerin), 
Adalbert Wagner (Stv. Schriftführerin), Johannes Breit, Philipp Rohrbach, Linda Erker, Nikolai Moser, Lukas Meißel

Sitz: Rabensteig 3/18, 1010 Wien, Österreich

Grundlegende Richtung: Die Zeitung behandelt zeitgeschichtliche Themen sowie aktuelle Fragen und Interpretationen die sich aus der Beschäftigung mit der  
jüngeren Vergangenheit ergeben. 
 

Die verdeckten Reste des ehemaligen KZ-Außenlagers Loiblpass auf kärntnerischer Seite
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